
 

Merkblatt FKJK_2025  Seite 1 / 2 

Merkblatt 

Freier Kinder- und Jugendkredit (FKJK) 
Katholische Kirche Region Bern 

Wofür ist der Freie Kinder- und Jugendkredit? 

 Förderung von innovativen Projekten, Aktionen und Anlässen für Kinder und Jugendliche auf dem Gebiet des 
Pastoralraums Region Bern, die insbesondere die Kriterien Partizipation, Vernetzung und Nachhaltigkeit erfüllen 

 Förderung von bewährten wiederkehrenden Anlässen mit diakonischem Ansatz 

 Unterstützung kirchlicher Mitarbeitender in der Umsetzung kurzfristiger Projekte 

 Unterstützung im Sinne einer Starthilfe für Gruppen, Freiwillige und Professionelle im Rahmen der kirchlichen und 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit 

Wer kann ein Gesuch stellen? 

 Pfarreien, Organisationen, Gruppen aus dem Gebiet des Pastoralraums Region Bern 

Was wird NICHT finanziert? 

 Weekends und Projekte im Rahmen des regulären Religionsunterrichtes und der Firmung 17+ 

 Feste, Ferienreisen und andere Plauschanlässe, die sich nicht von Angeboten der „Freizeitindustrie“ unterscheiden 

 Interne Projekte der Fachstelle Kinder & Jugend, welche bereits durch das eigene Budget finanziert werden 

 Interne verbandliche Kinder- und Jugendarbeitsanlässe der Pfadi Windrösli und der Jungwacht Blauring, welche 
bereits durch das eigene Budget finanziert werden 

 nationale oder grosse überregionale Anlässe ohne Bezug zur Region, die „zufällig“ auf dem Gebiet des 
Pastoralraums Region Bern stattfinden 

Welche Unterstützungsbeiträge sind möglich? 

Der Freie Kinder- und Jugendkredit vergibt kleine Beträge - in der Regel max. Fr. 2‘000.- pro Projekt. Der erfragte Betrag 
muss in einem sinnvollen Verhältnis zu den Beiträgen anderer Geldgeber*innen stehen. Pro Gesuchsteller*in wird max. 
1 Gesuch pro Jahr bewilligt. 

Wann muss das Gesuch eingereicht werden? 

Die Behandlung eines Gesuches beansprucht ca. 6 Wochen.  

Ein Gesuch muss rechtzeitig eingereicht werden - d.h. mindestens 6 Wochen vor dem Druck von Drucksachen und vor 
der Umsetzung des Projektes.  Zu spät eingereichte Gesuche werden nicht behandelt. 

Was ist bei der Öffentlichkeitsarbeit zu beachten? 

Die Katholische Kirche Region Bern muss in der Öffentlichkeitsarbeit erwähnt werden:  
z.B. Logo auf Drucksachen, auf Webseiten, in Abschlussberichten, etc.

https://www.kathbern.ch/fileadmin/user_upload/Fachstellen/kinderundjugend/2019/15_Finanzgesuche/Pastoralraumkarte_Region_Bern.jpg
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Wie muss ich ein Gesuch einreichen?  

Das Gesuchsformular online ausfüllen (https://www.kathbern.ch/kid/finanzgesuche), den vollständigen 
Projektbeschrieb inkl. Finanzierungsplan im PDF als Anhang beilegen und absenden. 

Wichtig:   Unvollständige Gesuche werden NICHT behandelt! 

Damit das Gesuch als vollständig gilt, muss der Projektbeschrieb alle wichtigen Informationen zu Ihrem Projekt 
enthalten - insbesondere: 

1. Ziele 

2. Zielgruppen oder Adressat*innen 

3. Geplante Aktivitäten 

4. Was ist „innovativ“ oder „neu“ an Ihrem Projekt? 

5. Bei wiederholter Anfrage:  
- Wie haben Sie das Projekt weiterentwickelt? 

6. Budget und Finanzierungsplan mit Angabe: 
- der angefragten Institutionen,  
- der erfragten Beträge sowie  
- der Zu- und Absagen 

 

Was braucht es nach dem Abschluss des Projekts? 

Nach Abschluss des Projekts oder Anlasses erwarten wir einen Abschlussbericht inkl. Abrechnung. Diesen senden Sie 
bitte per Mail an sekretariat.hdb@kathbern.ch. 

 

 

 

Haben Sie noch weitere Fragen? 

Bitte melden Sie sich bei:  

Fachzentrum Mensch und Gesellschaft 
Katholische Kirche Region Bern 

Nic Stehle 

031 300 33 65 
sekretariat.hdb@kathbern.ch 
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